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ich nehme Bezug auf Ihren Antrag vom 23.06.2020 und Ihr Schreiben vom
27.07.2020. Nach Präzisierung Ihres Antrags begehren Sie  die Übersendung
sämtlicher interner und externen Unterlagen (d.h. Dokumente, Kommunika-
tion, etc.) seit dem Jahre 2017zu denjenigen Unternehmen des Wirecard-
Konzerns, zu denen die BaFin Unterlagen hat.

In meinem Schreiben  vom 06.08.2020 informierte ich Sie  darüber, dass ich
alle  Fachreferate, denen Unterlagen zur Wirecard AG, der Wirecard Bank AG
oder einem sonstigen Tochterunternehmen vorliegen, gebeten habe, die  je-
weiligen  Aktenzeichen, mit einem  Titel versehen, aufzulisten. Diese Liste so-
wie ein Organigramm der BaFin finden  Sie diesem Schreiben  beigefügt. So-
weit im Folgenden von Wirecard gesprochen wird, entspricht dies der
„Wirecard AG, Wirecard Bank AG und/oder sonstige Tochterunternehmen
der Wirecard AG“.

Anhand dieser Liste können Sie nun eine weitere Präzisierung Ihres Antrags
vornehmen und entscheiden, ob Sie  zu denin den jeweiligen  Geschäftsvor-
gang befindlichen Unterlagen der Wirecard Informationszugang begehren
oder nicht. Ich bitte Sie, mir diese Unterlagen unter Bezugnahme auf das
Aktenzeichenkonkret zu benennen.Hinweisen möchte ich auch darauf,
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dass mit der Auflistung eines Geschäftsvorgangs in der beigefügten

Liste noch keine Aussage darüber getroffen wird, ob Ihnen zu den da-

rin befindlichen Unterlagen zu Wirecard unter Beachtung der gesetzli-

chen Regelungen uneingeschränkter Informationszugang gewährt

werden kann.

Darüber hinaus weise ich darauf hin, dass in der BaFin weitere Geschäftsvor-

gänge zu Wirecard vorhanden sind oder sein können, die Ihnen in der bei-
gefügten Liste aus unterschiedlichen Gründen jedoch nicht benannt worden
sind. Im Folgenden werde ich Ihnen erläutern, um welche Geschäftsvor-
gänge es sich hierbei handelt  und weshalb eine Benennung derselbigen un-

terblieben ist :

1. Parlamentarische Anfragen

Im Zusammenhang mit dem Wirecard-Komplex wurden bereits verschie-
dene parlamentarische Anfragen beantwortet. Diesbezüglich hat die BaFin
auch Antwortvorschläge für das BM F erstellt . Dementsprechend werden in

der BaFin hierzu auch Geschäftszeichen geführt . Die jeweiligen Fragestel-
lungen sowie deren Beantwortung, soweit  diese nicht  der Geheimhaltung
unterliegen, sind auf der Website des Bundesministeriums für Finanzen ab-

rufbar (siehe unter folgendem Link:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/The-
men/Internationales_Finanzmarkt /2020-07-30- fragen-und-antworten-zum-
fall-wirecard.html). Eine Aktualisierung dieser Übersicht  erfolgt  laufend. Da

Sie durch Verfolgung des Links zu den diesbezüglich auch in der BaFin vor-
liegenden Informationen schnelleren, einfacheren und kostengünst igeren
Zugang erhalten als Ihnen dieser im Rahmen des IFG-Antrags gewährt wer-

den würde, wurde von einer Auflistung dieser Geschäftszeichen abgesehen.

Auf die gesetzliche Regelung in § 9 Abs. 3 Alt . 2 IFG weise ich hin.

2. Benennung des Titels und/oder des Geschäftszeichens unterfällt  der
Geheimhaltung

Darüber hinaus existieren in der BaFin auch Geschäftsvorgänge, die Unterla-
gen zu Wirecard enthalten, bei denen bereits die Benennung des Titels
und/oder des Geschäftszeichens der Geheimhaltung unterliegt. Dies ist bei-

spielsweise in Fällen noch laufender Ermitt lungen denkbar, wenn die Offen-
legung des Geschäftszeichens und/oder Titels zu einer Gefährdung des Er-
mit t lungserfolges führen könnte. Soweit durch eine teilweise Abstrahierung

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/2020-07-30-fragen-und-antworten-zum-fall-wirecard.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/2020-07-30-fragen-und-antworten-zum-fall-wirecard.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/2020-07-30-fragen-und-antworten-zum-fall-wirecard.html
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des Titels und/oder Geschäftszeichens die Notwendigkeit  der Geheimhal-
tung des Titels und/oder Geschäftszeichens umgangen werden konnte, ist
eine solche Abstrahierung erfolgt.

Eine solche Abstrahierung bei Geschäftszeichen ist  beispielsweise dann er-
folgt , wenn diese eine

a) Länderkennzeichnung einer ersuchenden ausländischen Behörde1

(ersetzt durch: [Länderkennung]) oder
b) Banknummer eines Instituts (ersetzt durch: [BAK-Nr des Inst ituts])

enthalten.

Soweit eine solche Abstrahierung des Geschäftszeichens und/oder Titels
hingegen nicht möglich war und dieses demnach nur unter Bekanntgabe
von geheimhaltungsbedürftigen Informationen hätte aufgenommen wer-

den können, sind diese Geschäftszeichen in der Liste nicht mit aufgenom-
men worden.

3. Prüfungen der Aufsichtstätigkeit der BaFin

Wie Sie sicherlich bereits der M edienberichterstat tung entnehmen konnten,
wird derzeit  die Aufsichtstät igkeit  der BaFin bet reffend die Thematik Wire-

card überprüft. Unter anderem soll ein Untersuchungsausschuss das Verhal-
ten der Bundesregierung und ihrer Geschäftsbereichsbehörden im Zusam-
menhang mit  den Vorkommnissen betreffend Wirecard umfassend untersu-
chen (siehe genaueres unter: https://dip21.bundes-

tag.de/dip21/btd/19/222/1922240.pdf; Veröffent lichung des Auftrags im
Rahmen des Dokumentes BT Drucksache 19/22996). Darüber hinaus prüfen
auch europäische Institut ionen wie die Europäische Wertpapier- und M arkt-

aufsichtsbehörde (im Folgenden: ESM A) die aufsichtsrecht liche Tätigkeit  der
BaFin unter bestimmten Gesichtspunkten (siehe genaueres unter:
ht tps:/ /www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-assess-german-
financial- report ing-system- following-wirecard-collapse). Zu beachten ist,

dass diese und weitere Geschäftsvorgänge zu unterschiedlichen Prüfungen
der Aufsichtstätigkeit  der BaFin keine inhalt liche Neubefassung seitens der
BaFin mit dem Sachverhalt rund um Wirecard enthalten. Die darin befindli-

chen Unterlagen zu Wirecard sind vielmehr Teil anderer Geschäftsvorgänge
bzw. spiegeln den Inhalt  anderer Geschäftsvorgänge wider. Darüber hinaus

1 Im Zusammenhang mit  dem In format ionsaustausch zw ischen ausländischen Au fsichtsbehörden

und der BaFin weise ich darauf h in, dass d ie BaFin In formationen, d ie sie von ausländischen Auf-
sich tsbehörden erhält, nur dann o ffenlegen darf, w enn d ie jeweilige Behörde h ierzu ihre Zustim-
mung erteilt.

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/222/1922240.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/222/1922240.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-assess-german-financial-reporting-system-following-wirecard-collapse
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-assess-german-financial-reporting-system-following-wirecard-collapse
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ist  zu berücksicht igen, dass es der BaFin nicht obliegt, die in diesen Ge-
schäftsvorgängen durch die zu prüfende Behörde oder Inst itut ion getroffe-
nen Prüfungsfeststellungen, an Privatpersonen weiterzugeben. Demnach
wurde von einer gesonderten Auflistung dieser Geschäftsvorgänge abgese-

hen.

4. M itarbeit  der BaFin in europäischen Gremien

Die BaFin ist  in Gremien von Inst itut ionen der Europäischen Union (EU) ak-
t iv; exemplarisch zu nennen sind die Europäische Zentralbank (EZB), Euro-
päische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), die Europäische Aufsichtsbehörde

für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersvorsorge (EIOPA) so-
wie die ESM A. Die Befugnis, über in diesem Zusammenhang erlangte/er-
stellte Informat ionen/Dokumente zu verfügen, liegt  in der Regel bei den

EU- Inst itut ionen und nicht  bei der BaFin. Geschäftszeichen, die die Arbeiten
dieser Institut ionen betreffen, wurden daher nicht in die Übersicht aufge-
nommen.

5. § 4d Abs.5 Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (im Folgenden:
FinDAG)

Nach § 4d Abs. 5 FinDAG findet das IFG keine Anwendung auf Vorgänge
nach dem Hinweisgeberverfahren. Demnach sind die Geschäftsvorgänge,
die Unterlagen zu Wirecard enthalten, aber über die Hinweisgeberstelle der
BaFin eingegangen sind, in der Übersicht nicht aufgelistet.

6. Geschäftsvorgänge betreffend das Referat  WA 17 „Ordnungswidrig-
keitenverfahren“

Das Referat WA 17 ist  Teil der Abteilung WA 1 „Grundsatzfragen, Transpa-
renz, Ordnungswidrigkeitenverfahren“ der Wertpapieraufsicht und ist u.a.
zentral zuständig für die Durchführung von Bußgeldverfahren einschließlich

der Ergreifung verwaltungsrecht licher (Sankt ions- )M aßnahmen für Verstöße
gegen Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetz (im Folgenden: WpHG),
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (im Folgenden: WpÜG), Wertpa-

pierprospektgesetz (im Folgenden: WpPG), Vermögensanlagengesetz (im
Folgenden: VermAnlG) und der in Bezug genommenen EU-Verordnungen
sowie für die (öffentliche) Bekanntmachung von M aßnahmen und Sanktio-

nen im Geschäftsbereich der Wertpapieraufsicht.
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Anträge auf Informationszugang in die Bußgeldakten, welche im für OWiG-
Verfahren zuständigen Referat WA 17 geführt werden, richten sich regelmä-
ßig nicht nach dem IFG, sondern nach den einschlägigen fachgesetzlichen
Vorschriften. Diese gehen nach § 1 Abs. 3 IFG den Anspruchsgrundlagen

des IFG vor. Hierzu zählt insbesondere § 49b OWiG i.V.m. § 475 StPO.

Zum Schutz der Verfahren und der Verfahrensbeteiligten erfolgt - mit  Aus-

nahme der Bekanntmachungsverfahren zu M aßnahmen/Sanktionen -
grundsätzlich keine Auskunft  darüber, ob entsprechende Vorgänge vorlie-
gen.

Die Bekanntmachung zu dem Vorgang WA 17-Wp 3107-2020/0051 finden
Sie unter:

ht tps:/ /www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffent lichungen/DE/M assnah-
men/40c_neu_124_WpHG/meldung_200729_wirecard_ag_zwangsgeldan-
drohung.html

Die Bekanntmachung zu dem Vorgang WA 17-Wp 3107-2019/0016 finden
Sie unter:

ht tps:/ /www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffent lichungen/DE/M assnah-
men/40c_neu_124_WpHG/meldung_190923_wirecard_ag_geldbussen.html

7. Netto-Leerverkaufsposit ionen betreffend die Wirecard AG

Nach der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 14. M ärz 2012 über Leerverkäufe und best immte Aspekte

von Credit  Default  Swaps (im Folgenden: EU-LeerverkaufsVO) sind nach Art .

5 Abs. 2 EU-LeerverkaufsVO signifikante Netto-Leerverkaufsposit ionen

(NLP) in Aktien, welche durch natürliche oder jurist ische Personen gehalten

werden, an die BaFin als zuständige Behörde zu melden. Demnach liegen

auch diesbezüglich entsprechende M eldungen in der BaFin vor, nämlich die

NLP von M eldepflicht igen in Bezug auf die Akt ie der Wirecard AG. Gleich-

wohl wurde von einer Auflistung selbiger abgesehen. Denn Art. 6 EU-Leer-

verkaufs-VO sieht eine Verpflichtung zur Offenlegung von Netto-Leerver-

kaufsposit ionen vor, sobald eine NLP den Schwellenwert  von 0,5 % des aus-

gegebenen Aktienkapitals des betreffenden Unternehmens erreicht oder

unterschreitet. Demnach werden die NLP, die diese Offenlegungsschwelle

erreichen oder unterschreiten, veröffentlicht und sind im Bundesanzeiger

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Massnahmen/40c_neu_124_WpHG/meldung_200729_wirecard_ag_zwangsgeldandrohung.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Massnahmen/40c_neu_124_WpHG/meldung_200729_wirecard_ag_zwangsgeldandrohung.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Massnahmen/40c_neu_124_WpHG/meldung_200729_wirecard_ag_zwangsgeldandrohung.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Massnahmen/40c_neu_124_WpHG/meldung_190923_wirecard_ag_geldbussen.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Massnahmen/40c_neu_124_WpHG/meldung_190923_wirecard_ag_geldbussen.html
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abrufbar unter Kapitalmarkt  >  Leerverkäufe oder unter folgendem Link im

Schnellzugriff:

ht tps:/ /www.bundesanzeiger.de/pub/de/nlp?2

Auch hier gilt , dass Sie durch einen Abruf im Bundesanzeiger zu den dies-
bezüglich auch in der BaFin vorliegenden Informationen schnelleren, einfa-
cheren und kostengünstigeren Zugang erhalten als Ihnen dieser im Rahmen

des IFG-Antrags gewährt  werden würde, so dass von einer Auflistung abge-
sehen wurde.

Auf die gesetzliche Regelung in § 9 Abs. 3 Alt . 2 IFG weise ich hin.

NLP, die diese Offenlegungsschwelle nicht erreichen oder unterschreiten,
liegen ausschließlich der BaFin vor; t rotz dessen sind auch diese M eldungen

in der Liste nicht  aufgeführt , da diese über die M eldeplatt form der BaFin,
das M VP-Portal, eingehen und keinem konkreten Geschäftszeichen zuge-
ordnet werden. Ich bit te um Hinweis, sollten Sie dazu genauere Informat io-

nen begehren.

8. M eldungen betreffend Eigengeschäfte von Führungskräften

Nach Art . 19 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. April 2014 über M arktmissbrauch (M arktmiss-
brauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richt linie 2003/6/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG,
2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (im Folgenden: M AR) sind
die darin definierten Eigengeschäfte von Führungskräften u.a. der zuständi-
gen Behörde zu melden. Demnach liegen auch Geschäftsvorgänge in der

BaFin vor, die M eldungen betreffend Eigenschäfte von Führungskräften von
Wirecard betreffen. Da diese Geschäfte jedoch gem. Art . 19 Abs. 3 M AR
auch zu veröffentlichen sind, wurden auch die diesbezüglich in der BaFin

geführten Geschäftszeichen nicht aufgelistet. Sie können die veröffentlich-
ten Eigengeschäfte der Führungskräfte unter anderem im Unternehmensre-
gister unter folgendem Link abrufen und so schnelleren, einfacheren und
kostengünst igeren Zugang als im Rahmen des IFG-Antrags erlangen:

https://www.unternehmensregister.de/ureg/

Auf die gesetzliche Regelung in § 9 Abs. 3 Alt . 2 IFG weise ich hin.

9. Weitere Geschäftszeichen

https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/nlp?2
https://www.unternehmensregister.de/ureg/


Seite 7 von 13

Darüber hinaus liegen in der BaFin weitere Geschäftsvorgänge vor, die Un-
terlagen zu Wirecard enthalten (können), und demnach bislang von Ihrem
Antrag erfasst sind. Gleichwohl ist  eine Auflistung dieser Geschäftszeichen

unterblieben, da ich bislang davon ausgehe, dass diese Geschäftsvorgänge
nicht Ihrem Informationsbegehren entsprechen und durch die Nichtauflis-
tung die Übersicht lichkeit  der Liste gewahrt  werden soll. Diese Geschäfts-

vorgänge werden Ihnen im Folgenden kurz und abstrakt beschrieben. Für
den Fall, dass die getroffene Annahme unzutreffend sein sollte und die Ge-
schäftsvorgänge tatsächlich Ihrem Informationsbegehren entsprechen, soll
es Ihnen diese Beschreibung ermöglichen, auch zu diesen Unterlagen Infor-

mationszugang zu begehren.

a) Geschäftsvorgänge betreffend das Referat  VBS 1

Das Referat VBS 1 ist für Grundsatzfragen des Verbraucherschutzes,
das Verbraucherschutzforum und den Verbraucherbeirat  zuständig.
Es liegen einzelne Vorgänge vor, in denen Anleger allgemeinen Un-

mut zur Kursentwicklung der Wirecard-Akt ie und der Arbeit  der
BaFin geäußert  und sich teilweise darüber beschwert  haben, dass die
BaFin den „Betrug bei Wirecard“ nicht verhindert  habe. Auch liegen

Beschwerden zu (vermeintlich) fehlerhaften Risikoeinstufungen auf
den Basisinformationsblättern verschiedener Emittenten von auf die
Wirecard AG bezogenen Zert ifikaten vor. In einem weiteren Vorgang
wird eine Auswertung einer Internetrecherche dargestellt , in der Er-

kenntnisse zur Bereitstellung von Informationen nach § 33 Abs. 2
Satz 4 ZKG (Antrag auf Abschluss eines Basiskontos) auf den Inter-
netseiten von Kredit instituten, die sich öffentlich zur Führung von

Zahlungskonten erboten haben, zu erlangen. Die Wirecard Bank AG
war eines von vielen Instituten, die Gegenstand der Internetrecher-
che waren. Zudem wurde das Thema Wirecard aufgrund der Presse-
berichterstattung in der Sitzung des Verbraucherbeirats am

15.07.2020 erörtert .

b) Geschäftsvorgänge betreffend das Referat  VBS 2

Das Referat VBS 2 ist für die Verbrauchertrendanalyse, Verbraucher-
aufklärung und das Verbrauchertelefon zuständig. Die BaFin bietet

Verbrauchern ein Verbrauchertelefon an, dessen Tätigkeit  ein von
der BaFin beauftragtes Dienstleistungsunternehmen ausübt. Das
Dienstleistungsunternehmen fasst nach Ablauf eines jeden M onats
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die thematischen Schwerpunkte des Anrufgeschehens in einem Be-
richt zusammen und stellt  diesen der BaFin sodann zur Verfügung. In
einzelnen Berichten befinden sich mitunter Informationen, dass An-
leger Anfragen oder ihren Unmut zur Kursentwicklung der Wirecard-

Aktie geäußert  und teilweise auch eine „Kursmanipulation“ vermutet
haben. Auch eine angeblich erschwerte M öglichkeit, Wirecard AG-
Aktien nach einem Kurseinbruch über die eigene Hausbank zu ver-

äußern, ist ein Thema gewesen. Zudem stellt das Dienstleistungsun-
ternehmen in einem monatlichen Bericht  (für Juni 2020) dar, dass es
Unmutsäußerungen von Kunden der Wirecard Bank AG gegeben
habe. Über diese Unmutsäußerungen, mit denen sinngemäß die feh-

lende M öglichkeit  an der Teilnahme am Zahlungsverkehr bean-
standet wurde, hat das Dienstleistungsunternehmen die BaFin am
25.06. und 26.06.2020 auch ad hoc unterrichtet. Diese Unterrichtung

war Anlass zur Anfert igung einer Sprachregelung zum Umgang mit
solchen Unmutsbekundungen gegenüber Verbrauchern, die die
BaFin dem Dienstleistungsunternehmen am 26.06.2020 zur Verfü-
gung stellte. Ferner gibt es Korrespondenz mit dem Dienstleistungs-

unternehmen, in dem die BaFin die Reichweite des Beratungsman-
dats der Verbraucherzentralen darstellt . Anlass war eine angebliche
Anfrage eines Akt ionärs der Wirecard AG.

c) Geschäftsvorgänge betreffend das Referat  VBS 3

Das Referat  VBS 3 bearbeitet  bei der BaFin eingereichte Beschwer-

den von Kunden beaufsichtigter Institute und Unternehmen, soweit
diese nicht das Wertpapiergeschäft  betreffen. Dies gilt  auch für Be-
schwerden gegen die Wirecard Bank AG. Die Beschwerden werden

im Rahmen und nach M aßgabe des § 4b FinDAG bearbeitet. Die Be-
schwerden werden unter dem Geschäftszeichen VBS 3- QB 4301 ge-
führt . Gegenstand dieser Beschwerden sind Probleme bei der Ab-
wicklung der Bankgeschäfte in ihrem konkreten Einzelfall. Die Einga-

ben betreffen im Wesentlichen dabei u.a. die Kontenführung, die
Sperrung von Bank- oder Kreditkarten, die Pfändungsbearbeitung o-
der die Durchführung und Laufzeit von Überweisungen. Vereinzelt

gibt es auch Eingaben, in denen Einsender vort rugen, sie hätten als
Opfer betrügerischer Handlungen Zahlungen an Kunden der Wire-
card Bank AG geleistet .

d) Geschäftsvorgänge betreffend die Referate VBS 5/VBS 6/VBS 8
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Die Referate VBS 5/VBS6/VBS 8 üben die operat ive Verhaltens- und
Organisationsaufsicht  über Kredit inst itute in ihrer Eigenschaft  als
Wertpapierdienstleistungsunternehmen aus. Bestandteil dieser Auf-
sicht ist auch die Bearbeitung von Wertpapierbeschwerden, die Kun-

den dieser Kredit inst itute bei der BaFin einreichen. Die Beschwerden
gegen die Kredit institute werden unter den Geschäftszeichen VBS [5,
6, 8]-QB 4101 geführt . Einzelne Beschwerden weisen einen Bezug

zur Akt ie der Wirecard AG auf. Inhalt der Eingaben sind insbeson-
dere die Kursstellung oder Kündigung von Zert ifikaten bzw. Opt i-
onsscheinen auf die Wirecard AG als Basiswert  durch die Emittenten
oder Störungen auf Seiten einzelner Kredit institute bei der Ausfüh-

rung von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Wirecard
AG.

Die Beschwerden werden im Rahmen und nach M aßgabe des § 4b
FinDAG bearbeitet .

Im Referat VBS 8 liegt ferner ein inst itutsübergreifender Vorgang

vor. In diesem wurden Kredit institute, die über Erlaubnisse zur Er-
bringung von Wertpapierdienstleistungen verfügen, routinemäßig
befragt, ob sie Wertpapierdienst leistungen oder Wertpapierneben-

dienstleistungen erbringen. In die Abfrage war auch die Wirecard
Bank AG einbezogen. Das Institut  hat erklärt , diese Dienst leistungen
nicht  zu erbringen. Der Vorgang wurde unter dem Geschäftszeichen
VBS 8-Wp 5400 geführt .

e) Geschäftsvorgänge betreffend das Referat  VBS 7

Das Referat VBS 7, in dem die operat ive M issstandsaufsicht  und die
Produktintervention angesiedelt sind, bearbeitet auch Beschwerden
oder Anfragen von Anlegern zu am Finanzmarkt  gehandelten Finan-
zinstrumenten und zum Anlegerschutz allgemein. Dies gilt  auch für

Akt ien und darauf bezogene Derivate der Wirecard AG. Im konkre-
ten Fall handelte es sich um eine Anfrage zum Anlegerschutz bei
Kurssturz und Verfall eines Hebelzert ifikats auf die Wirecard AG.

f) Geschäftsvorgänge betreffend das Referat  WA 34 „Aufsicht über
Finanzdienstleistungsinstitute III“

Das Referat WA 34 ist  Teil der Abteilung WA 3, Finanzdienst leis-
tungsinstitute und Organisationspflichten, der Wertpapieraufsicht . In
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diesem gehen Beschwerden von Anlegern ein, die sich gegen aus-
ländische Wertpapierfirmen richten. Hinsicht lich dieser Beschwerden
kann nicht  gänzlich ausgeschlossen werden, dass, was sehr selten
vorkommt, der Beschwerdeführer einen Kontoauszug beilegt, auf

dem die Abwicklung der Einzahlung seines Spekulationsbetrages
dokument iert  ist . Hier ist  es möglich, dass die Einzahlung zahlungs-
verkehrstechnisch neben anderen Unternehmen auch über „Wire-

card“ abgewickelt  worden sein könnte.

g) Geschäftsvorgänge betreffend die Investmentaufsicht

In der Abteilung WA 4, die Investmentaufsicht , die Teil der Wertpa-
pieraufsicht  ist , sind zwei Geschäftsvorgänge zu der Fragestel-
lung „Invest it ion in Wirecard-Akt ien über Delta 1-Zert ifikate durch

DWS Fonds – Verletzung der Emittentengrenze nach § 206 Abs. 1
KAGB?“ vorhanden, welche im Rahmen einer Presseanfrage beant-
wortet wurden. Dabei bezogen sich die Anfragen jedoch nicht auf
die Wirecard AG an sich, sondern hatten lediglich das Wirecard-Ex-

posure einzelner Investmentvermögen sowie die Einhaltung von An-
lagegrenzen (u.a. § 206 Abs. 1 KAGB) zum Gegenstand.

h) Geschäftsvorgänge in der Institutsaufsicht betreffend kreditge-
bender Inst itute

Die BaFin ist  gem. § 6 Abs. 1 Kreditwesengesetz die zuständige Auf-

sichtsbehörde für weitere Inst itute. Diese Inst itute fungierten teil-
weise als Kreditgeber gegenüber Gesellschaften der Wirecard
Gruppe. Einschränkend ist darauf hinzuweisen, dass die bedeuten-

den Institute, welche ebenfalls kreditgebende Banken waren, unter
Aufsicht  der Europäischen Zentralbank stehen und die BaFin nicht
die zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne des Kreditwesengesetzes
ist. Hinsichtlich der bedeutenden Institute muss ich Sie daher bitten,

sich direkt an die Europäische Zentralbank zu wenden. Die Namen
der bedeutenden Institute können unter folgendem Link eingesehen
werden, siehe URL: ht tps:/ /www.bankingsupervision.eu-

ropa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedent it ies202009.en.pdf

Die BaFin als zuständige Behörde über weniger bedeutende Institute

hat im Rahmen ihrer Aufsichtsaufgaben nach dem Kreditwesenge-
setz entsprechende Gespräche und Auskunftsersuchen rund um die
Wirecard-Engagements von kreditgebenden Instituten geführt bzw.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities202009.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities202009.en.pdf
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gestellt . Die BaFin hat insbesondere thematisiert , ob die aufsicht li-
chen Kapitalanforderungen der kreditgebenden Institute weiterhin
eingehalten werden und ob aus aufsichtlicher Sicht eine angemes-
sene Risikovorsorge gebildet wurde.

Da diese Vorgänge nur einen mittelbaren Bezug zu Wirecard aufwei-
sen und grundsätzlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der kre-

ditgebenden Inst itute darstellen, ist  eine Auflistung dieser Ge-
schäftszeichen unterblieben.

i) Geschäftsvorgänge betreffend das Referat  GIT 2 „Operat ive Auf-

sicht über Zahlungsinstitute und E-Geld- Inst itute“

In der beigefügten Liste finden Sie bereits verschiedene Geschäfts-

vorgänge des Referats GIT 2, welches Teil der Gruppe IT-Aufsicht der
Bankenaufsicht  ist . Da die Unternehmen der Wirecard darüber hin-
aus in verschiedenen Funktionen für (andere) Unternehmen im Zah-
lungsverkehr tätig sind, existieren auch in weiteren Akten anderer

Unternehmen einige Sachverhalte mit Bezug zu Wirecard, etwa
wenn Unternehmen in Erlaubnisverfahren auf Kooperationen mit der
Wirecard Bank AG hingewiesen haben und hierzu auch die Vert rags-

vereinbarungen eingereicht haben. Da bereits diese Aktenzeichen
und deren Titel möglicherweise Rückschlüsse auf bestehende Ko-
operationen und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von mindes-
tens zwei Unternehmen ermöglichen und daher nicht herausgege-

ben werden können und angesichts der nur indirekten Beteiligung
von Wirecard in diesen Verfahren, wurde von einer Auflistung dieser
Vorgänge abgesehen.

j) Geschäftsvorgänge betreffend das Referat  ZR 5 „Rechtsreferat
für Umlage und ZKG, Kompetenzstelle Straf- und Zivilrecht , Hin-
weisgeberstelle“

Das Referat ZR 5, welches Teil der Zentralen Rechtsabteilung des Ge-
schäftsbereichs „Innere Verwaltung und Recht “ ist , ist  in der BaFin

unter anderem für den Bereich Amtshaftung zuständig. In diesem
Zusammenhang gingen im Referat Eingaben und Klagen von Privat-
personen bzw. für diese handelnden Rechtsanwälte ein, welche Akti-

enverluste bezüglich Wirecard AG erlit ten haben und diese von der
BaFin ersetzt  haben wollen. Die Schadensersatzforderungen werden
unter dem Aktenzeichen ZR 5-QR 9000-2020/xxxx geführt .
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k) Geschäftsvorgänge betreffend das Referat  WA 11 „Gesetzge-
bung und Grundsatzfragen WA“

Neben den in der Liste des Referats WA 11 bereits genannten Ge-

schäftsvorgängen gibt es in diesem Referat einen Geschäftsvorgang,
der allgemeine aufsichtsrecht liche Fragestellungen betrifft  und kei-
nen unmit telbaren Bezug zur Wirecard AG und den verbundenen

Unternehmen aufweist. In diesem Vorgang befindet sich hinsichtlich
Wirecard lediglich ein Hinweis auf die Kooperat ion von Wirecard mit
Alibaba und Tencent. Die Information über die beschriebene Koope-
rat ion ist  bereits öffent lich bekannt.

Auf die gesetzliche Regelung in § 9 Abs. 3 Alt . 2 IFG weise ich hin.

l) Geschäftsvorgänge betreffend das Referat  SR 3 „Finanztechnolo-
gische Innovation“

In der beigefügten Liste finden Sie bereits einen Geschäftsvorgang

betreffend das Referat SR 3, welches Teil der Organisationseinheit
„Strategie und Risiko“ ist . Darüber hinaus exist ieren in diesem Refe-
rat  zwei weitere Geschäftsvorgänge, in denen Wirecard eine na-

mentliche Erwähnung findet. Ersterer enthält Arbeiten bzgl. des Ent-
wurfs des eWpG-E (elektronisches Wertpapiergesetz-Entwurf). In
diesem Vorgang wird der Wirecard-Komplex durch einen Dritten zur
Generierung von Aufmerksamkeit in eigener Sache namentlich be-

nannt. Letzterer enthält einen öffentlich zugänglichen Newsletter, in
dem die BaFin-Tech 2019 erwähnt wird. Ein weiteres Thema dieses
Newsletters sind erste Untersuchungsergebnisse bei Wirecard. Eine

Bearbeitung des Wirecard-Komplexes erfolgte in beiden Vorgängen
jedoch nicht.

Gegenwärt ig gehe ich nicht  davon aus, dass im Rahmen des IFG-Antrags
die Vorlage der unter a)- l) skizzierten Informationen gewünscht ist. Andern-
falls bitte ich um einen entsprechenden Hinweis.

10. Weitere Hinweise

Informieren möchte ich auch darüber, dass oftmals mehrere Stellen in der
BaFin mit demselben Geschäftsvorgang befasst sind. Diese Geschäftsvor-
gänge wurden in der beigefügten Übersicht zum Teil lediglich durch das fe-
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derführende Referat aufgenommen, zum Teil finden sich in der Übersicht je-
doch auch unterschiedlich bezeichnete Geschäftsvorgänge, die darin be-
findlichen  Unterlagen zu Wirecard können jedoch  auch Doppelungen zu 
anderen Geschäftsvorgängen aufweisen. Eine solche ggf. doppelte Auflis-
tung kann schon allein  deswegen nicht vermieden werden, weil identische 
Unterlagen teilweise auch unter unterschiedlichen Gesichtspunkten bear-
beitet werden müssen.

Bereits in meinem letzten Schreiben  vom 06.08.2020 habe ich Sie  darüber 
informiert, dass aufgrund des Umfangs Ihres Informationsbegehrens bei der
Erstellung der beigefügten  Liste viele verschiedene  Stellen einzubinden wa-
ren. Aus diesem Grund kann nicht ausgeschlossen werden bzw. es ist viel-
mehr davon auszugehen, dass seit der internen Abfrage betreffend die Auf-
listung der beigefügten  Geschäftsvorgänge weitere Geschäftsvorgänge be-
treffend Wirecard erstmalig angelegt wurden, die  in der beigefügten Über-
sicht noch nicht enthalten sind.

Ich erbitte Ihre Rückmeldung bis zum 22.12.2020. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

█


